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B E B A U U N G S P L A N   
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN  

 

   

NR. 88 RÖTE– E R W E I T E R U N G  
D E C K B L A T T  N R .  0 1  

 

   
STADT 
LANDKREIS 
REGIERUNGSBEZIRK 

KELHEIM 
KELHEIM 

NIEDERBAYERN 

  

   

Präambel: 
Die Stadt Kelheim erlässt gemäß § 2 Abs. 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), 
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-B) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.07.2020 (GVBl. S. 381), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl I S. 3786), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 
(GVBl. S. 350) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl 
1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I 
1057) dieses Deckblatt Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 88 
„Röte-Erweiterung“ nebst Begründung und Umweltbericht sowie sämtlicher 
Anhänge in der Fassung vom 18.01.2021 als  

S a t z u n g.  

  

   

§ 1 
Für das Deckblatt Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 88 „Röte - 
Erweiterung“ gilt der vom Ingenieurbüro Komplan, Leukstraße 3, 84028 Landshut 
ausgearbeitete Entwurf II mit dem beschlossenen räumlichen Geltungsbereich 
einschließlich Festsetzungen durch Text und Planzeichen nebst Begründung und 
Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 18.01.2021. 
 

§ 2 
Das Deckblatt Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 88 „Röte - 
Erweiterung“ nebst Begründung und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge in 
der Fassung vom 18.01.2021 tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 

  

 

Planung 
 
K o m P l a n 
Ingenieurbüro für kommunale Planungen 
Leukstraße 3 
84028 Landshut 
Fon 0871.974087-0 Fax  0871.974087-29 
Mail: info@komplan-landshut.de 
 

Dipl. Ing. (FH) D. Maroski          ___________ 
 Landschaftsarchitektin/ Stadtplanerin 

                        F. Bauer             ___________ 
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Stand 
 

18.01.2021 

 

 

Die Änderung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan "Nr. 88 Röte-Erweiterung" durch  
Deckblatt Nr. 01 erfolgt gemäß § 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt. 

 
1  Aufstellungsbeschluss 

Die Stadt Kelheim hat in der Sitzung vom 21.02.2017 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan "Nr. 88 Röte-Erweiterung" durch Deckblatt Nr. 01 beschlos-
sen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13.04.2017 ortsüblich bekanntgemacht. 

 
2  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Deckblattes Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan in 
der Fassung vom 12.03.2018 hat in der Zeit vom 09.07.2018 bis 09.08.2018 stattgefunden. 

 
3  Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Deckblattes Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungs-
plan in der Fassung vom 12.03.2018 hat in der Zeit vom 09.07.2018 bis 09.08.2018 stattgefunden. 

 
4 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Entwurf des Deckblattes Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 
28.03.2019 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.04.2020 bis 
29.05.2020 öffentlich ausgelegt. 

 
5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Zum Entwurf des Deckblattes Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 
28.03.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 21.04.2020 bis 29.05.2020 beteiligt. 

 
6 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Entwurf II des Deckblattes Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 
10.08.2020 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 4a Abs. 3 BauGB in der 
Zeit vom 30.09.2020 bis 20.10.2020 öffentlich ausgelegt. 

 
7 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Zum Entwurf II  des Deckblattes Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan in der Fassung 
v o m  10.08.2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 30.09.2020 bis 20.10.2020 beteiligt. 

 
8  Satzungsbeschluss 

Die Stadt Kelheim hat mit Beschluss vom 18.01.2021 das Deckblatt Nr. 01 zum Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 18.01.2021 als Satzung beschlos-
sen. 

 
 
 

Stadt Kelheim, den ……………………. 
 1. Bürgermeister 

 
9  Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 

Stadt Kelheim, den ……………………. 
 1. Bürgermeister 

 
10  Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss zum Deckblatt Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wurde am 
__.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt Nr. 01 
des Bebauungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Das Deckblatt Nr. 01 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird 
hingewiesen. 

 
 
 

Stadt Kelheim, den ……………………. 
 1. Bürgermeister 

 

A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB, Art. 6 und Art. 81 BayBO 

 
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO folgende Nutzungen: 
 Anlagen für Verwaltungen, 
 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen. 

 
2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
2.1 Zulässige Grund-/ Geschossfläche 

Nutzung Grundflächenzahl - GRZ 
§ 17 i.V.m. § 19 BauNVO  

Geschossflächenzahl - GFZ 
§ 17 i.V.m. § 20 BauNVO  

WA-1 – Parzellen 001-012 max. 0,35 max. 0,6 
WA-2 – Parzellen 013-036 max. 0,35 max. 0,6 
WA-3 – Parzellen 037-039 
               Parzelle 40 
             Parzellen 041-050 

max. 0,35 
                max. 0,4 

max. 0,35 

max. 0,6 
max. 1,0 
max. 0,6 

WA-4 – Parzellen 051-086 max. 0,35 max. 0,6 
WA-5 – Parzellen 087-106 max. 0,4 max. 0,8 
WA-6 – Parzellen 107-108 max. 0,4 max. 1,0 

 
2.2 Zahl der Vollgeschosse 
2.2.1 Zubehöranlagen – Garagen/ Carports/ Nebengebäude 

max. 1 Vollgeschoss zulässig 
Bauweise:   Erdgeschoss 
Die Anordnung der Garage/ Carports/ Nebengebäude hat oberirdisch zu erfolgen. 
Die Errichtung von Kellergaragen ist nur auf den Parzellen 40, 107 und 108 zulässig. 
Ansonsten ist die Errichtung von Kellergaragen unzulässig. 

2.2.2 Wohngebäude 
max. 2 Vollgeschosse zulässig  – Parzellen 001-039, 041-086 
Bauweise:  Bautyp A: Erdgeschoss (E) 
 Bautyp B: Erdgeschoss und Dachgeschoss (E+D) 

Das 2. Vollgeschoss ist im Dachgeschoss anzuordnen 
 Bautyp C: Erdgeschoss und 1 Obergeschoss (E+I) 

Das 2. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen 
2 Vollgeschosse zwingend  – Parzellen 099-106 
Bauweise:  Bautyp D: Erdgeschoss und 1 Obergeschoss (E+I) 

Das 2. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen 
3 Vollgeschosse zwingend  – Parzellen 040, 087-098, 107 a, b, c, d, 108 a, b, c 
Bauweise:  Bautyp E: Erdgeschoss und 2 Obergeschosse (E+II) 

Das 3. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen. 
 

2.3 Höhe baulicher Anlagen 
2.3.1 Wandhöhe 

Zubehöranlagen – Garagen/ Carports/ Nebengebäude: max.    3,00 m 
Wohngebäude: Bautyp  A: max.    3,50 m 
 Bautyp  B: max.    5,00 m 
 Bautyp  C/D: max.    6,50 m 
 Bautyp  E: max.    9,50 m 

2.3.2 Firsthöhe 
Wohngebäude: Bautyp  A: max.    6,00 m 
 Bautyp  B: max.  10,00 m 
 Bautyp  C/D: max.  10,00 m 
 Bautyp  E: max.  13,00 m 
Definition: 
Die Wandhöhe/ Firsthöhe der baulichen Anlagen ist zu messen ab FFOK-Erdgeschoss bis zum 
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der 
Wand. 
 

2.4 Höhenlage baulicher Anlagen  (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
Der Bezugspunkt zur Definition der Höhenlage des untersten Vollgeschosses (FFOK-
Erdgeschoss), orientiert sich jeweils an der Grundstücksgrenze, mittig zur 
Verkehrserschließung, und ist auf das Niveau der jeweiligen Erschließungsstraße zu legen. 
 

3 BAUWEISE  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Im WA-1 bis WA-4 und WA-6 gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 
Eine Grenzbebauung ist nur für Zubehöranlagen (Garagen/ Carports/ Nebengebäude) 
zulässig. 
Im WA-5 gilt eine abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO. 
Gebäude und bauliche Anlagen können dabei entsprechend den ausgewiesenen 
überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. Eine Grenzbebauung gemäß 
Planeintrag ist zulässig. 
 

4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO geregelt. Diese untergliedern sich in Baugrenzen für 
Hauptnutzungszwecke, Baugrenzen für Zubehöranlagen, Baulinien, Bauflächen für 
öffentliche Stellplätze und private Stellplätze, Garagen/ Carports/ Nebengebäude sowie 
Bauflächen für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche. Auf die Festsetzungen 
durch Planzeichen zu Baugrenzen und Baulinien wird Bezug genommen.  
 

4.1 Private Verkehrsflächen 
4.1.1 Zufahrten 

Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über die im Bebauungsplan 
ausgewiesenen Einfahrten und Ausfahrten zu erfolgen. 

4.1.2 Stellplätze 
Hinweis: 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge können ausnahmsweise auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen angeordnet werden. Hierzu ist eine isolierte Befreiung für Stellplätze auf nicht 
überbaubaren Grundstücken gemäß § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO einzuholen. 

4.1.3 Stauraum 
Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche muss ein Abstand von mind. 5,00 m 
freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden. Eine 
Anrechnung des Stauraumes als Stellplatz vor Garagen ist unzulässig. 
 

4.2 Abstandsflächen 
4.2.1  Wohngebäude 

WA-1 bis WA-4: 
Die Abstandsflächen sind gemäß der Regelung des Art. 6 BayBO nachzuweisen. 
WA-5 bis WA-6: 
Für den Bereich der Grundstücke des WA-5 bis WA-6 gelten gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 
BauBO die ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen/ Baulinien). 
 

4.2.2  Nebenanlagen 
An den Grundstücksgrenzen aneinandergebaute Garagen/ Carports/ Nebengebäude sind 
in Dachform, Dachneigung und Wandhöhe aufeinander abzustimmen. Bei Grenzbebauung 
ist generell eine maximale Gebäudelänge von 9,00 m zulässig. Bei den Parzellen 040, 
087-108 wird Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO angeordnet. Hier sind die im Bebauungsplan 
ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen maßgebend (Baugrenzen). 
 

5 FIRSTRICHTUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen und hat parallel zur längeren 
Gebäudeseite zu verlaufen. 
 

6 MINDESTGRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE  (§ 9 ABS. 1 NR. 3 BAUGB) 
Bautyp Größe in m²  

WA-1 bis WA-4  
Einzelhaus/ Doppelhaus – Parzellen 001-086 

400/ 275 

WA-5 
Einzelhaus/ Doppelhaus – Parzellen 087-106 

500/ 275 

WA-6 
Einzelhaus – Parzellen 107/108 

--- 

 
7 ANZAHL DER WOHNUNGEN  (§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB) 

Bautyp Wohnungen  
WA-1 bis WA-4 

Einzelhaus – Parzellen 
001-039/ 041-063/ 070-075/ 082-086 

max. 2 je Wohngebäude 

WA-4 Einzelhaus – Parzelle 40 max. 12 je Wohngebäude 
WA-1 bis WA-5 

Doppelhaus – Parzellen 
064-069/ 076-081/ 087-098 

max. 1 je Wohngebäude 

WA-5 Einzelhaus – Parzellen 099-106 max. 1 je Wohngebäude 

WA-6 Einzelhaus – Parzelle 107a max. 9 je Wohngebäude 

WA-6 Einzelhaus – Parzelle 107b max. 18 je Wohngebäude 

WA-6 Einzelhaus – Parzelle 107c max. 6 je Wohngebäude 

WA-6 Einzelhaus – Parzelle 107d max. 15 je Wohngebäude 

WA-6 Einzelhaus – Parzelle 108a max. 10 je Wohngebäude 

WA-6 Einzelhaus – Parzelle 108b max. 12 je Wohngebäude 

WA-6 Einzelhaus – Parzelle 108c max. 10 je Wohngebäude 

 
8 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  (ART. 81 BAYBO) 
8.1 Gestaltung baulicher Anlagen 
8.1.1 Zubehöranlagen – Garagen/ Carports/ Nebengebäude 

Dachform: Satteldach (SD)/ Walmdach (WD)/ Zeltdach (ZD)/ Pultdach (PD)/ 
 Flachdach (FD) 
Dachneigung: zu Bautyp A: max. 30° 
 zu Bautyp B: max. 35° 
 zu Bautyp C: max. 25° 
 zu Bautyp D/E:  max. 15° 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau; 

bei PD/ FD auch Blechdeckung in Kupfer/ Titanzink/ Edelstahl/ Gründach; 
Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 

Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m; 
Dachaufbauten: unzulässig; 
 

8.1.2 Wohngebäude 
Bautyp A/ C 
Dachform: Satteldach (SD)/ - auch höhengestaffelt/ Walmdach (WD)/  
 Zeltdach (ZD)/ Pultdach (PD) 
Dachneigung: bei SD/ WD/ ZD   15 - 25° 
 bei PD    5 - 15° 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau; 

bei PD auch Blechdeckung in Kupfer/ Titanzink/ Edelstahl oder Gründach; 
Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 

Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: unzulässig; 

Bautyp B 
Dachform: Satteldach (SD) - auch höhengestaffelt 
Dachneigung: 30 - 45° 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau; 

Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m 
Dachaufbauten: zulässig als Giebel- oder Schleppgaupen in Form von Einzelgaupen; 

Aneinandergereihte Dachgaupen, turmartige Dachaufbauten sowie 
Einschnitte in die Dachflächen sind unzulässig; 

Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: zulässig; Breite: max. 1/3 der Gebäudelänge 
Bautyp D/ E 

Dachform: Pultdach (PD)/ Flachdach (FD) 
Dachneigung: bei PD    5 - 15° 
Dachdeckung: Foliendach, Blechdeckung in Kupfer/ Titanzink/ Edelstahl oder Gründach; 

Solar- und Photovoltaikmodule als aufgeständerte Konstruktion zulässig; 
Dachüberstand: unzulässig; 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: unzulässig; 

 
8.2 Anzahl der Stellplätze 

Die Anzahl der Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt Kelheim in der 
jeweils aktuellen Fassung. 

 
8.3 Einfriedungen 

Art und Ausführung: - straßenseitige Begrenzung: 
 Holzzaun/  Metallzaun/ lebende Zäune; 

 - seitliche und rückwärtige Begrenzung: 
 Holzzaun/ Metallzaun/ Maschendrahtzaun/ lebende Zäune; 
Höhe der Einfriedung: - straßenseitige Begrenzung zu öffentlichen Verkehrsflächen: 
 max. 1,00 m ab OK Verkehrsfläche; 

 - seitliche und rückwärtige Begrenzung: 
 max. 2,00 m ab OK fertigem Gelände; 
Sockel: zulässig bis max. 0,20 m; 

 am Baugebietsrand zur freien Landschaft sowie zu öffentlichen 
Grünflächen unzulässig. 

 
8.4 Gestaltung des Geländes 
 Abgrabungen/ Aufschüttungen: 

Im gesamten Baugebiet sind Abgrabungen bis max. 0,50 m und Aufschüttungen bis max. 
0,50 m zulässig. 

Stützmauern: 
Art und Ausführung: Sichtbeton/ Steingitterkörbe (Gabionen)/ Natursteinmauern 
Höhe: max. 0,50 m ab fertigem Gelände 

Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Baugebietsrand sowie zu öffentlichen 
Grünflächen sind unzulässig. 
Hinweis:  
Die Geländehöhen sind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen. 
Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderungen 
bezüglich wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks 
erfolgen. Im Bauantrag sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten Geländehöhen 
darzustellen. Maßgebend für die Ermittlung der Wandhöhen ist die FFOK-Erdgeschoss. 

 
9 RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER          

(§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 
Auf den privaten Grundstücksflächen sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- bzw. 
Pufferanlagen zur Sammlung und ggfs. zur Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers in Form von Mulden, Zisternen oder Rigolen bereitzustellen 
(dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung). 
Ein Nachweis der Dimensionierung hat auf Ebene der nachgeordneten Verfahren über 
einen Entwässerungsplan zu erfolgen. 

 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

10 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches 
sind als Rasen-, Wiesen- oder Pflanzflächen auszubilden. Eine Befestigung innerhalb 
dieser Flächen ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und 
Einfriedungen zulässig. 
Die nicht überbaubaren öffentlichen Grundstücksflächen zur Gliederung des Baugebietes 
innerhalb des Geltungsbereiches sind als Wiesenflächen auszubilden und standortgerecht 
zu pflegen. Eine Befestigung innerhalb dieser Flächen ist nur für Fußwege (Grünwege) 
zulässig. 
 

11 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE,  ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 
Die KFZ-Stellplätze, KFZ-Stauräume und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu 
gestalten (rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, Fahrspuren mit 
durchlässigen Zwischenräumen, Porenpflaster u. ä.). 
 

12 PFLANZ-/ SAATMASSNAHMEN 
Die in der Plandarstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan angegebenen 
Baum-/ Strauchpflanzungen stellen eine Mindestanzahl an Pflanzungen dar. Die Anzahl 
und Lage der Baum-/ Strauchpflanzungen sind variabel, wobei das planerische Konzept im 
Grundsatz einzuhalten ist. Darüber hinaus sind Extensivwiesen und Straßenbegleitgrün mit 
entsprechenden heimischen Rasen- und Wildblumenmischungen aus gesicherten 
Herkünften anzusäen. 
 

12.1 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf den Privatgrundstücken 
Straßenraum 
Zur Begrünung des Straßenraumes sind Bäume gemäß den Artenlisten 15.1 und 15.2 und 
den festgesetzten Mindestqualitäten an den festgesetzten Standorten zu pflanzen.  
Bei Gehölzen, die straßenraumwirksam auf den privaten Flächen festgesetzt sind, ist auf 
das Straßenraumprofil zu achten.  
Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Bäume und Sträucher 
gemäß den Artenlisten 15.2 und 15.3 und den darin festgesetzten Mindestqualitäten zu 
pflanzen, wobei vorwiegend standortgerechte Laubgehölze in Kombination mit 
Ziersträuchern zu verwenden sind. 
Bei Strauch- oder Baum-/ Strauchpflanzungen als Abschirmung zu den 
Nachbargrundstücken soll der Anteil heimischer Gehölze mindestens 60 % betragen, im 
Übergangsbereich zur freien Landschaft 100 %. 
Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche, die von baulichen Anlagen nicht überdeckt 
werden, ist zusätzlich zu den straßenraumwirksam festgesetzten Bäumen ein heimischer 
Laubbaum entsprechend Artenliste 15.2 bzw. sind zwei Obstbäume in den festgesetzten 
Mindestqualitäten zu pflanzen. Im Bereich der Verkehrsflächen ist auf das 
Straßenraumprofil zu achten. Die im Straßenraum festgesetzten Bäume können 
angerechnet werden. 
Bei Pflanzungen oberhalb von Tiefgaragen (TGa/ GTGa) ist auf die Statik zu achten. 
Spielplatz: 
Die Begrünung im Bereich der Spielplätze erfolgt entsprechend den festgesetzten 
Standorten mit Bäumen gemäß den Artenlisten 15.1 und 15.2 in den festgesetzten 
Mindestqualitäten. Auf die Verwendung ungiftiger Pflanzenarten ist zu achten. 
 

12.2. Anpflanzung von Bäumen auf öffentlichen Grünflächen 
Straßenraum: 
Die Begrünung im Bereich der öffentlichen Grünflächen erfolgt entsprechend den 
festgesetzten Standorten mit Bäumen gemäß den Artenlisten 15.1 und 15.2 in den 
festgesetzten Mindestqualitäten. Bei Gehölzen, die straßenraumwirksam auf den 
öffentlichen Flächen festgesetzt sind, ist auf das Straßenraumprofil zu achten. 
Öffentliche Grünflächen 
Die Begrünung im Bereich der öffentlichen Grünflächen erfolgt entsprechend den 
festgesetzten Standorten mit Bäumen gemäß den Artenlisten 15.1, 15.2 und 15.3 in den 
festgesetzten Mindestqualitäten. Bei Gehölzen, die straßenraumwirksam auf den 
öffentlichen Flächen festgesetzt sind, ist auf das Straßenraumprofil zu achten. 
Spielplatz: 
Die Begrünung im Bereich des öffentlichen Spielplatzes erfolgt entsprechend den 
festgesetzten Standorten mit Baum-/ Strauchgruppen gemäß den Artenlisten 15.1, 15.2 
und 15.3 in den festgesetzten Mindestqualitäten. Auf die Verwendung ungiftiger 
Pflanzenarten ist zu achten. 
 

13 PFLEGE DER GEHÖLZPFLANZUNGEN 
Die zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausfallende Bäume und 
Sträucher sind nachzupflanzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten 
Güteanforderungen zu entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pflanzperiode zu 
pflanzen und arttypisch zu entwickeln sind. 
 

14 SCHUTZ UND ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE 
Zu erhaltender Baum- und Vegetationsbestand ist vor Beginn der Bauarbeiten durch 
geeignete Maßnahmen zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach DIN 18920 "Schutz 
von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen" (neueste Fassung) durchzuführen. 
Die Bestimmungen der RAS-LP4 sowie der ZTV-Baumpflege sind zu beachten. 
 

15 ARTENLISTEN 
Bei der Gehölzverwendung ist auf das Einbringen autochthonen Pflanzmaterials 
(Herkunftsregion 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb) zu achten. 
Zulässig sind alle regionaltypischen Obstgehölze, Nussbäume und Beerensorten gem. 
VöF-Liste des Landkreises Kelheim. 
 

15.1 Gehölze 1. Ordnung 
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 18-20, (falls erforderlich mit Straßenraumprofil) 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 
Quercus robur   Stiel-Eiche 
Tilia cordata    Winter-Linde 
und andere standortgerechte Arten. 
 

15.2  Gehölze 2. und 3. Ordnung 
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 14-16, (falls erforderlich mit Straßenraumprofil) 
Flächige Pflanzung: vHei, 200-250 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium    Vogel-Kirsche 
Pyrus pyraster   Holzbirne 
Malus silvestris   Holz-Apfelbaum 
Salix caprea    Sal-Weide 
und andere standortgerechte Arten. 
 

15.3  Sträucher 
vStr, mind. 4 Triebe, 60-100 
Cornus mas    Kornelkirsche 
Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Corylus avellana   Hasel 
Ligustrum vulgare   Gewöhnlicher Liguster 
Lonicera xylosteum   Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa   Schlehe, Schwarzdorn 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa  Traubenholunder 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Wildrosen und Beerensträucher in Arten 
und andere standortgerechte Arten. 
 

C) SCHALLSCHUTZ 
 
 
16 AKTIVER SCHALLSCHUTZ 

Vor Aufnahme der Wohnnutzung im Bauquartier WA-5 ist die im Bebauungsplan 
dargestellte Lärmschutzanlage im Nordwesten des Plangebiets in vollem Umfang zu 
errichten. Die Oberkante der Lärmschutzanlage, die als Wand, Wall oder 
Wand-Wall-Kombination ausgeführt werden kann, muss mindestens in 4,00 m über 
Gelände zu liegen kommen. Kommt eine Lärmschutzwand zur Ausführung, so muss diese 
witterungsbeständig und fugendicht ausgeführt werden und eine Luftschalldämmung von 
mindestens 25 dB aufweisen. 
Vor Aufnahme der Wohnnutzung auf den Parzellen 001 bis 004 sowie 037 bis 039 sind 
zum Schutz der Terrassen die im Bebauungsplan dargestellten Lärmschutzwände in vollem 
Umfang zu errichten. Die Oberkanten der Wände müssen jeweils in mindestens 
1,70 Metern über Gelände zu liegen kommen, dabei witterungsbeständig und fugendicht 
ausgeführt sein und eine Luftschalldämmung von mindestens 25 dB aufweisen. 
 
 

17 SCHALLSCHUTZNACHWEIS NACH DIN 4109 
Die Luftschalldämmungen der Umfassungsbauteile von schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen müssen den diesbezüglich allgemein anerkannten Regeln der Technik 
genügen. In jedem Fall sind die Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen gemäß der Tabelle 7 der DIN 4109-1 zu erfüllen. 
 
 

18 REIHENFOLGE DER BEBAUUNG 
Die Aufnahme der Wohnnutzung in den Wohngebäuden auf den Parzellen 107a, 107b und 
108a ist erst dann zulässig, wenn das im Westen ansässige Fuhrunternehmen "Horst 
Rappl GmbH" stillgelegt worden ist. 
 
 

19 ZULÄSSIGKEIT VON AUSSENWOHNBEREICHEN 
Im Anschluss an die in Abbildung 1 blau  gekennzeichneten Fassaden dürfen in den 
Obergeschossen keine schutzbedürftigen Frei- und Außenwohnbereiche (Balkone) 
entstehen. 
 

 
Abbildung 1: Lageplan mit Kennzeichnung der Fassaden, an denen keine schutzbedürftigen 

Außenwohnbereiche entstehen dürfen (nördlicher Bereich). 
 
Sofern im Anschluss an die in Abbildung 2 blau  gekennzeichneten Fassaden 
schutzbedürftige Außenwohnbereiche entstehen, sind diese durch vorgehängte 
Glasfassaden, Glaselemente oder andere baulich gleichwertige Lärmschutzmaßnahmen 
(z. B. erhöhte Brüstungen) so abzuschirmen, dass der tagsüber (6:00 bis 22:00 Uhr) 
geltende Immissionsgrenzwert IGWWA,Tag = 59 dB(A) der 16. BImSchV in einem von der 
Wohnungsgröße abhängigen Teilbereich nachweislich eingehalten wird. Je 
wohnungszugehörigem Freibereich ist hier pro 10 m² Wohnfläche mindestens 1 m² 
schallgeschützter Freibereich nachzuweisen. 

  

 
Abbildung 2: Lageplan mit Kennzeichnung der Fassaden, an denen Schallschutzmaßnahmen an 

schutzbedürftigen Außenwohnbereichen notwendig sind (südlicher Bereich). 
 
 

20 GRUNDRISSORIENTIERUNG / PASSIVER SCHALLSCHUTZ 
Wohnungsgrundrisse sind so zu organisieren, dass in den in Abbildung 3 und Abbildung 4 
rot  gekennzeichneten Fassaden keine zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile (Fenster, 
Türen) zu liegen kommen, die zur Belüftung von dem Schlafen dienenden 
Aufenthaltsräumen notwendig sind. 
 
Ist dies im Einzelfall nicht möglich, sind die betroffenen Schlafräume zur Sicherstellung 
ausreichend niedriger Innenpegel mit fensterunabhängigen schallgedämmten 
automatischen Belüftungsführungen/ -systemen/ -anlagen auszustatten. Deren Betrieb 
muss auch bei vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender 
Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ können auch andere bauliche 
Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese nachweislich schallschutztechnisch 
gleichwertig sind. 
 

 
Abbildung 3: Lageplan mit Kennzeichnung der Fassaden, an denen Schallschutzmaßnahmen 

zum Schutz von Schlafräumen erforderlich sind (nördlicher Bereich). 

 

Abbildung 4: Lageplan mit Kennzeichnung der Fassaden, an denen Schallschutzmaßnahmen 
zum Schutz von Schlafräumen erforderlich sind (südlicher Bereich). 

 

1 BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende Oberboden in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwendet werden kann. Er ist in seiner gesamten 
Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei 
Flächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 Monaten mit 
tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (z. B. Luzerne, Waldstauden-Segge, Lupine) als 
Gründüngung anzusäen, eine Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind zu 
beachten. 

 

2 DENKMALSCHUTZ 
Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt 
Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Die aufgefundenen Gegenstände und 
der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die 
Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Auf die 
entsprechenden Bestimmungen des Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen. 

 

3 DACHBEGRÜNUNG, BEGRÜNUNG VON WANDFLÄCHEN 
Pultdächer sowie Flachdächer sollten extensiv begrünt werden. Größere, ungegliederte, vertikale Gebäudeflächen 
ohne Öffnungen sowie Mauern von jeweils mehr als 100 m² sollten mit geeigneten Rank- und Klettergehölzen 
begrünt werden. Auf ausreichend dimensionierte Rankhilfen ist zu achten. 

 

4 NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE 
Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 zu 
beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten: 
 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe, 
 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe, 
 bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze höher als 2,00 m. 

 

5 GRUNDWASSERSCHUTZ 
Genaue Angaben zum höchsten Grundwasserstand (HGW) als Planungsgrundlage für Baumaßnahmen müssen 
durch ein Gutachten eines fachkundigen Ingenieurbüros ermittelt werden. Angaben zum Grundwasserstand können 
nicht gegeben werden. Aufgrund von Bauleitplanungen in räumlicher Nähe kann jedoch von einem mittleren 
Grundwasserstand von ca. 339 m ü. NN ausgegangen werden. Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich 
dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Schichtenwassersichern 
muss. Insbesondere hat der Bauherr zu überprüfen, ob Vorkehrungen gegen Grundwassereintritt in Kellerräume, 
Tiefgaragen etc. zu treffen sind. Darüber hinaus sind bauliche Anlagen, soweit erforderlich, druckwasserdicht und 
auftriebssicher auszubilden. Für das Bauen im Grundwasserschwankungsbereich sowie für eine evtl. notwendige 
Bauwasserhaltung ist beim Landratsamt Kelheim eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. Sofern 
Grundwasser ansteht, sind die baulichen Anlagen im Grundwasserbereich fachgerecht gegen drückendes Wasser zu 
sichern. Eine belastbare Einschätzung, ob die Tiefgeschosse im Grundwasserschwankungsbereich liegen und damit 
fachgerecht gegen drückendes Wasser gesichert werden sollten, kann nicht getroffen werden. Aufgrund der Nähe zur 
Donau muss mit zeitweise hohen Grundwasserständen gerechnet werden. Keller und Tiefgeschosse sollten daher 
fachgerecht gegen drückendes Wasser gesichert werden. Sollte der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geplant 
sein, so ist die Anlagenverordnung - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe (VAwS) zu beachten und die fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Kelheim zu 
beteiligen. Auf die Anzeigepflicht gemäß § 49 WHG in Verbindung mit Art. 30 BayWG bei der Freilegung von 
Grundwasser und die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gemäß § 8 in Verbindung mit § 9 WHG wird 
hingewiesen. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung darf nicht erfolgen. 

 

6 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG 
Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056 zu 
erfolgen. Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind die Zufahrten und PKW-
Stellflächen soweit als möglich versickerungsfähig zu gestalten.  
Niederschlagswasser soll vorrangig über den belebten Oberboden in Mulden versickert werden. Die Versickerung 
kann erlaubnisfrei erfolgen, wenn die Voraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) 
erfüllt sind und die fachlichen Vorgaben der zugehörigen technischen Regeln (TRENGW) eingehalten werden. 
Andernfalls muss für die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser eine wasserrechtliche Erlaubnis beim 
Landratsamt beantragt werden. Dem Bauantrag ist in jedem Fall ein Entwässerungsplan beizulegen. 
Da davon ausgegangen werden kann, dass der Untergrund versickerungsfähig ist, wird empfohlen das 
unverschmutzte Niederschlagswasser von den Dachflächen und den Grundstückszufahrten mittels breitflächiger 
Versickerung über die belebte Bodenzone dem Untergrund zuzuführen oder über geeignete 
Rückhalteeinrichtungen (z. B. Teichanlagen, Regenwasserzisternen) zu sammeln. Von den Rückhalteeinrichtungen 
ist ein selbsttätiger Notüberlauf in das öffentliche Entwässerungssystem vorzusehen. 
Empfehlungen zur Regenwasserversickerung sowie Gestaltung von Wegen und Plätzen enthält der Praxisratgeber 
der Landesamtes für Umwelt (LfU; verfügbar im Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung unter 
https://www.bestellen.bayern.de – Suchbegriff „Praxisratgeber Regenwasserversickerung“).“ Bei Dachdeckungen 
mit Zink-, Blei- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50 m² überschreiten, sind zusätzliche 
Reinigungsmaßnahmen für die Dachwässer erforderlich. Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die 
Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer „lang“) nach DIN 
EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann 
vorzulegen. Falls es bei Starkniederschlägen oder Schneeschmelze zu wild abfließendem Wasser kommen sollte, 
darf dieses nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen wild 
abfließendes Wasser und Schichtenwasser sind vorzusehen, z. B. die Anordnung des Erdgeschosses mindestens 
50 cm über Geländeniveau) und die wasserdichte Ausführung des Kellergeschosses (das bedeutet auch, dass alle 
Öffnungen sowie Leitungs- und Rohrdurchführungen wasserdicht oder anderweitig geschützt sein müssen).  
Detaillierte Empfehlungen zum Objektschutz und baulichen Vorsorge enthält die Hochwasserschutzfibel des 
Bundesumweltministeriums (www.bmub.bund.de; Suchbegriff „Hochwasserschutzfibel“). 

 

7 HOCHWASSERGEFAHRENLAGE 
Entsprechend der Hochwassergefahrenkarten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt liegt der Geltungsbereich 
nicht innerhalb eines amtlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes, sowie nicht inner-
halb der Hochwassergefahrenflächen HQhäufig und HQ100. Für den Planungsbereich ist der Hochwasserschutz für ein 
Ereignis auf Grundlage des HQ100, also einem hundertjährigen Hochwasserereignis der Donau sichergestellt. Der Gel-
tungsbereich liegt nahezu vollständig innerhalb der Hochwassergefahrenfläche HQextrem (Quelle: Onlineangebot zu Hochwas-

sergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt). Die Darstellung des HQextrem dient in erster Li-
nie der Information. Es bedeutet, dass bei Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen mit Überflutungen in diesem 
Bereich zu rechnen ist. Bauwerber sind entsprechend über diese potentielle Gefährdung bei Versagen der Hochwas-
serschutzeinrichtungen zu informieren. Der Wasserspiegel liegt dann bei ca. 345,00 m ü. NN., wodurch die Wassertie-
fe bis zu 2,00 m beträgt. Im Ergebnis lässt sich der Standort für derartige Hochwasserereignisse nicht schützen. In-
nerhalb des Hochwasserrisikogebietes der Donau dürfen bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserri-
siko angepassten Bauweise errichtet oder wesentlich erweitert werden (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr.2 WHG). Im Falle ei-
nes Hochwassers ist durch den genannten Wasserspiegel von 345,00 m ü. NN. mit eindringendem Wasser bis zum 
Erdgeschoss zu rechnen. Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen im Hochwasserrisikogebiet der Donau ist 
nur mehr eingeschränkt zulässig (§ 78c Abs. 2 WHG). Wegen der Nähe zum Wasserschutzgebiet und der Lage im 
Karstgebiet sollten andere weniger wassergefährdende Energieträger gewählt werden. 

 

8 LEUCHTMITTEL 
Die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel (LED, natriumbedampft) wird angeraten. 

 

9 PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN 
Der erforderliche Stellplatznachweis ist abhängig von der tatsächlichen Nutzung und im Zuge der Einzelgenehmi-
gung nachzuweisen. Maßgebend hierfür ist die Stellplatzsatzung der Stadt Kelheim in der jeweils gültigen Fassung. 

 

10 ABFALLRECHT 
Größe, Zahl und Art der Abfallbehältnisse richten sich nach den Bestimmungen der jeweiligen geltenden Satzung. 
Kann der angefallene Müll nicht direkt durch die Müllfahrzeuge abgeholt werden, muss von den Abfallbesitzern die-
ser zu dem nächsten anfahrbaren Sammelplatz gebracht werden. Auf § 16 Nr. 1 der Unfallverhütungsvorschriften 
Müllbeseitigung (DGUV-V 43) wird verwiesen.  

 

11 ALTLASTEN 
Im Geltungsbereich selbst befindet sich keine Altlastenfläche. Westlich des Geltungsbereichs befindet sich jedoch 
eine Altlastenfläche. Auch im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Boden- und Grundwasserverunreinigun-
gen nicht auszuschließen. Sollten bei Aushubarbeiten optische und organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Land-
ratsamt Kelheim, Sachgebiet Staatliches Abfallrecht, zu benachrichtigen und die weitere Vorgehensweise abzu-
stimmen (Mitteilungspflicht gemäß Art. 1 BayBodSchG). 
Diese sind vollständig auszukoffern, getrennt vom übrigen Aushubmaterial zwischenzulagern und durch geeignete 
Maßnahmen gegen Niederschlagswasser zu sichern. Verunreinigtes Aushubmaterial ist ordnungsgemäß gegen 
Nachweis zu entsorgen. Auf eine Nutzung des Grundwassers in jeglicher Form (z. B. Bauwasserhaltung, Brauch-
wasser, Gartenbewässerung) sollte verzichtet werden, da im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit einer groß-
flächigen deponiespezifischen Schadstoffbelastung des Grundwassers zu rechnen ist. Falls dennoch eine Grund-
wassernutzung angestrebt wird, sind vor einer Nutzung analytische Untersuchungen der Grundwasserbeschaffen-
heit erforderlich und die erforderlichen Genehmigungen beim Landratsamt Kelheim einzuholen. Grundsätzlich un-
problematisch ist eine Grundwassernutzung in einem geschlossenen Kreislauf (z. B. Grundwasserwärmepumpe), 
die aber ebenfalls einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf. 

 

12 REGENERATIVE ENERGIENUTZUNG 
Im Planungsgebiet sollen Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz 
sowie der Energieeinsparung besondere Berücksichtigung finden. In der Planung werden daher inhaltlich diese 
Zielsetzungen getroffen durch eine Ausrichtung der Gebäude nach Süden (Firstrichtung Ost-West), der 
Berücksichtigung von ausreichend dimensionierten Abständen zwischen den Baukörpern (Verschattung) und der 
Zulässigkeit von Solar- und Photovoltaikmodulen als eigenständige Dachhaut. Ebenso werden in den örtlichen 
Bauvorschriften keine einschränkenden Vorgaben hinsichtlich der Belichtung oder Fassadengestaltung getroffen, 
die eine Nutzung solarer Wärmegewinnung bei der Grundrissorientierung einschränken. Grundsätzlich wird zudem 
die Nutzung erneuerbarer Energien in Form von solarer Strahlenenergie für Heizung, Warmwasseraufbereitung, 
zur Stromerzeugung sowie zur allgemeinen Kraft-Wärme-Kopplung empfohlen. 

 

13 IMMISSIONEN DURCH DIE LANDWIRTSCHAFT 
Unmittelbar an den Geltungsbereich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Im Zuge einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen müssen die Anlieger mit zeitweise bedingten 
Geruchsimmissionen (Gülle, Mist Pflanzenschutzmittel), Staubimmissionen (Ernte-Drusch, Trockenheit) und Lärm-
immissionen (landwirtschaftliche Maschinen) rechnen. Die Bauwerber sind entsprechend darauf hinzuweisen. 

 

14 DIN-NORMEN 
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind bei der Stadt zugänglich. 

 

15 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die vermessenen Grund-
stücksflächen der Flurnummern 240/1 (Tf.), 240/2 (Tf.), 282 (Tf.), 290, 293, 294, 295, 295/1 (Tf.), 298, 298/1 (Tf.), 
299, 300, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324/2, 325, 359/2 (Tf.),  
363/7, 426/2 (Tf.), 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 594 (Tf.), 526/33 (Tf.), 526 (Tf.), 603 (Tf.) und 604 (Tf.) der 
Gemarkung Kelheimwinzer mit einer Fläche von ca. 11 ha. 

 

16 INKRAFTTRETEN 
Das Deckblatt zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Flächen für Versorgungsanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
 

Fläche für Trafostation 
 
Flächen für den Hochwasserschutz 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 
 

Hochwassergefahrenfläche HQextrem – Grenze 
Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de 

 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Geplantes Einzelgehölz 
 

Bestehendes Einzelgehölz 
 

Geplante Gehölzgruppe (Baum-/ Strauchpflanzung) 
 

Bestehende Gehölzgruppe (Baum-/ Strauchpflanzung) 
 
Sonstige Planzeichen 
 

Privatweg 
 

Tiefgarage 
 

Stellplätze/ Gemeinschaftsstellplätze 
 

Nutzungsschablone 
1. Art der baulichen Nutzung 
2. Grundflächenzahl (GRZ) 
3. Geschossflächenzahl (GFZ) 
4. Vollgeschosse (VG)/ Bauweise 
5. Wandhöhe (WH)/ Dachform (DF)/ Dachneigung (DN) 

 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (Teilnutzungsgrenze) 

 
Bezugspunkt Höhenlage baulicher Anlagen (s. Ziffer 2.4 der Festsetzungen durch 
Text) 

 
Müllsammelstelle 

 
Fläche für Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand) 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Deckblattes N r .  01 zum 
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Allgemeines Wohngebiet (s. Ziffer 1.1 der Festsetzungen durch Text) 
 
Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
Zahl der Vollgeschosse 
 

max. 2 Vollgeschosse zulässig 
 

2 Vollgeschosse zwingend 
 

3 Vollgeschosse zwingend 
 
Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

 
Baugrenze: Die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbaubaren 

Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen für untergeordnete 
Anlagen in Form von Wintergärten, Terrassenüber-
dachungen und Balkonen ist bis zu einer Tiefe von 2,50 m 
zulässig. 

 
Baugrenze: Nur für Garagen/ Carports/ Nebengebäude 
 
Baulinie: Gebäude und bauliche Anlagen sind entlang der 

festgesetzten Baulinie zu errichten. Rücksprünge und 
auskragende Bauteile sind unzulässig. 

 
Baufläche für öffentliche Parkflächen und private Stellplätze/ Garagen/ Carports/ 
Nebengebäude 

 
Baufläche für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche: TGa  
(Gemeinschaftstiefgarage/ Tiefgarage/ Keller) 

 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 
Haupterschließung 

 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
Verkehrsberuhigte Wohnstraße 

 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
Multifunktionaler Randstreifen 

 
Öffentlicher Gehweg/ Geh- und Radweg 

 
Öffentliche Parkflächen 

 
Straßenbegrenzungslinie 

 
Private Verkehrsflächen 
straßenseitig nicht eingezäunt; zur Erschließung der Bauparzellen 

 
Wirtschaftsweg, beschränkt öffentlich 

 
Einfahrt Garagen/ Carports 

 
Einfahrt/ Ausfahrt 

 
Grünweg – Ausführung als wassergebundene Decke 

 
Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 

Öffentliche Grünfläche 
Wiesenflächen zur Gliederung des Baugebietes mit Pflanzgebot 

 
Öffentliche Grünfläche 

 
 

Kinderspielplatz 
 
 

Sportplatz 
 
 

Öffentliche Grünfläche 
Ausführung als Extensivwiese zur Ortsrandeingrünung 

 
Öffentliche Grünfläche mit Pflanzgebot 
Straßenbegleitgrün, Verkehrsgrün 

 

Flurnummer 
 

Flurstücksgrenze mit Grenzstein 
 

Grundstücksgrenze – geplant (Vorschlag) 
 

Parzellennummer (Beispiel) 
 

Parzellengröße (Beispiel) 
 

Bebauung – bestehend 
 

Bebauung Hauptnutzung – geplant (Vorschlag) 
Mittelstrich entspricht der Firstrichtung 

 
Bebauung Garagen/ Carports/ Nebengebäude – geplant (Vorschlag) 

 
Einzelgehölz – bestehend, Standort außerhalb des Geltungsbereiches 

 
Gehölzgruppe – bestehend, Standort außerhalb des Geltungsbereiches 

 
Anbauverbotsflächen (zur Kreisstraße 15,00 m) 

 
Böschung – geplant/ bestehend 

 
Pegel mit Nr. (Grundwassermessstellen) 
Die vorhandenen Grundwassermessstellen sind funktionsfähig und jederzeit 
zugänglich sowie beprobbar zu halten 

 
Wasserzählerschacht (WZ) – geplant 

 
Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind – Altlastflächen, ehemalige Deponie 
 Altlastenfläche KEH 4.7 mit Katasternummer 27300058 
Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, Stadt Kelheim  

 

geplante Schallschutzwand/-wall

bestehende Schallschutzwand/-wall

Lärmschutzwand

Lärmschutzwand

Lärmschutzwand

SCHEMASCHNITTE
M 1 : 200

BAUWEISE:

Dachform:
Dachneigung:

Erdgeschoss und Dachgeschoss (E+D)
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BAUTYP B:

BAUWEISE:

Dachform:
Erdgeschoss und Obergeschoss (E+I)
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Dachform:
Dachneigung:

BAUTYP E:
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Gelände
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BAUWEISE:

Dachform:
Erdgeschoss und 1 Obergeschoss (E+I)

BAUTYP C:

Satteldach (SD)/ höhengestaffeltes Satteldach

Dachneigung:
Walmdach (WD)/ Zeltdach (ZD)/ Pultdach (PD)
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Gelände

PD: 5-15°

PD: 5-15°
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VG:

max. 0,35
GRZ

WH: 

Bauweise:

GFZ
max. 0,6

DF/ DN: 
SD: 30-45°

PD: 5-15°

VG:

max. 0,35
GRZ

WH: 

Bauweise:

GFZ
max. 0,6

DF/ DN: 
SD: 30-45°

PD: 5-15°

Fläche: 18.075 m²

VG:

GRZ

WH: 

GFZ

Bauweise:

VG:

GRZ

WH: 

GFZ

Bauweise: DF/ DN: 

FD: ---
PD: 5-15°

max. 0,8max. 0,4

Fläche: 9.195 m²

SD/WD/ZD: 15-25°

SD/WD/ZD: 15-25°
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